
Entgelte für die Nutzung städtischer Sportstätten (ohne Bäder) bei 

Veranstaltungen 
 

 Entgelte bis 8 Stunden Nutzungsdauer 

Turnhallen bis 200 m², Gymnastik-

/Krafttrainingsraum 

200,00 € zzgl. 20,00 €  

je weiterer angefangener Std. 

Turnhallen über 200 m² 

300,00 € zzgl. 30,00 €  

je weiterer angefangener Std. 

3-fach Sporthallen  

 

600,00 € zzgl. 60,00 €  

je weiterer angefangener Std. 

Harbecke-Sporthalle (4-fach Sporthalle) 

1400,00 € zzgl. 140,00 €  

je weiterer angefangener Std. 

Harbecke-Sporthalle, Foyer (alleinige 

Nutzung) 

150,00 € Grundbetrag  

zzgl. 10,00 €  je angefangener Std. 

RWE Rhein-Ruhr Sporthalle (4-fach 

Sporthalle) 

 

4000,00 € zzgl. 400 €  

je weiterer angefangener Std. 

RWE Rhein-Ruhr Sporthalle (3-fach 

Mehrzweckhalle)   

RWE Rhein-Ruhr Sporthalle, VIP - Lounge 

(alleinige Nutzung)  

Kleinspielfeld 

 

600,00 € zzgl. 60,00 €  

je weiterer angefangener Std. 

Großspielfeld (Rasen- oder Tennenplatz) 

 

1200,00 € zzgl. 120,00 €  

je weiterer angefangener Std. 

  

Entgelte für Personalgestellung  

  

Garderoben- und Kassenpersonal, 

Platzanweiser 30,00 €/Std./Person 

Aufsichtspersonal 36,00 €/Std./Person 

Aufwandsersatz für die technische 

Betreuung von 

Veranstaltungen 36,00 €/Std./Person 

  

Ermäßigungen (ohne 

Personalgestellung)  

  

Für Auf- und Abbauzeiten sowie für Proben  

werden folgende Ermäßigungen (ohne 

Personalgestellung) eingeräumt. 40 % der Entgelte 

 
Die Entgelte beinhalten nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

 

Die Entgelte bei den Mehrfachhallen beziehen sich auf die Größe des gesamten 

Hallenbodens und gelten für alle 3 bzw. 4 Hallenteile. 

 

Bei besonderen Sportveranstaltungen können je nach Aufwand aufgrund 

separater Vereinbarungen Entgelte bis zur Höhe von max. 50 Prozent der 

festgelegten Entgelte erhoben werden. 


